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Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 

Datum 08.02.2021 

Bauleitplanung der Gemeinde Eichenzell, OT Büchenberg 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Am Lohberg“ 

Regionalplanerische Stellungnahme im Rahmen der 1. Beteiligung der Träger öffentli-

cher Belange gem. BauGB  

Der Regionalplan Nordhessen 2009 (RPN) weist den ca. 1,9 ha großen Geltungsbe-

reich größtenteils als Vorranggebiet Siedlung Bestand aus. Lediglich die Grundstücke, 

die an die Friedhofsfläche angrenzen, sind im RPN als Vorbehaltsgebiet für die Land-

wirtschaft überlagert mit einem Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz 

ausgewiesen. Dies sind Gebiete mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit und hoher 

Ergiebigkeit des Grundwassers. Sie sind daher durch anthropogene Verschmutzungen 

gefährdet und somit besonders schutzbedürftig. Das erhöhte Schutzbedürfnis erfordert 

bei der Abwägung von Planungen mit diesem Belang besondere Sorgfalt und ggf. Maß-

nahmen zur Vermeidung möglicher Gefährdungen oder Beeinträchtigungen des 

Grundwassers, stellt Ihre Planung aber nicht grundsätzlich in Frage. Weiterhin liegen 

die drei Gebäude westlich der Straße „Am Lohberg“ ebenfalls im Vorbehaltsgebiet für 
die Landwirtschaft. Ich bitte die Planbegründung um die RPN-Festlegungen zu ergän-

zen.  

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Da die Planung hier größtenteils der Nachverdichtung eines Wohngebietes dienen soll 

und die Erweiterungsfläche als geringfügige Arrondierung der Ortslage bewertet werden 

kann, bestehen keine regionalplanerischen Bedenken.  

Diese Stellungnahme berührt keine Entscheidung nach anderen Rechtsvorschriften. 

Im Auftrag 

gez. Kraus 

http://www.rp-kassel.hessen.de/
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